
 

 
 

Bundesverband 
Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V. 

 

 

 

  
 

 
Folgende Bundesverbände sind Mitglied bei uns: 

 

 

  

 
  

 

daneben viele Landesverbände und regional tätige Vereine (siehe http://www.forsea.de/ueberuns/mitglieder.shtml) 
 
Sitz des Vereines: Berlin - eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nr. 17424Nz   -  Vorsitzender: Gerhard Bartz, Geschäftsstelle: Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen - :  
07938 515  mobil: 0171 586 1638 - Telefax: 032 223 783 563 – URL: http://forsea.de - E-Mail: info@forsea.de – Bankverbindung:  BIC: GENO DE S1IB R  IBAN: DE 
78 6006 9714 0046 5550 05  Gläubiger-ID: DE07ZZZ00001091966 Gemäß Freistellungsbescheid des Finanzamtes Öhringen vom 13.10.2020 Az.: 76001/31763 für die Jahre 2017-
2019 wegen Förderung der Hilfe für zivilgeschädigte und behinderte Menschen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer 
und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt. Spenden und Beiträge sind nach § 10 b EStG steuerlich absetzbar. 
 

 

ForseA e.V., Hollenbach, Nelkenweg 5, D-74673 Mulfingen 

 
 
 

 

 
 
 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Diesen Brief schreibt Ihnen Datum 
  Gerhard Bartz 30. Dezember 2020 

 
 
Vereinfachte Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt 
 
 
Liebe Spenderin, lieber Spender, 

Spenden bis zum Betrag von 300,00 Euro (bis 31.12.2020 200,00 Euro) können Sie in Verbindung mit 
Ihrem Bareinzahlungsbeleg oder der Buchungsbestätigung (Kontoauszug) des Kreditinstituts steuerlich 
geltend machen. 

Es reicht, wenn Name und Kontonummer unseres Vereins, Betrag und Buchungstag aus diesem Beleg 
ersichtlich sind. Da sowohl Spenden und Beiträge geltend gemacht werden können, sollten Sie den Über-
weisungszweck „Spende“ oder „Beitrag“ im Verwendungszweck vermerken.  

Gleichzeitig bestätigen wir, dass der ForseA e.V. nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamts Öh-
ringen vom 13.10.2020 mit Steuer-Nummer 76001/31763 als gemeinnützig anerkannt ist. Grundlage ist 
der § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und der § 3 Nummer 6 GewStG. Die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach 
den §§ 51 ff AO wurde festgestellt. Unser Verein fördert folgende gemeinnützige Zwecke: Förderung der 
Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO). 

Wir danken für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
FORUM SELBSTBESTIMMTER ASSISTENZ 

BEHINDERTER MENSCHEN E.V. 

 
Gerhard Bartz, Vorsitzender 

 

 

 


